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§266

(1) Wer vorsätzlich die ihm durch Gesetz, behörd
lichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befug
nis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen 
anderen zu verpflichten, mißbraucht oder die ihm 
kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts 
oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, 
fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt 
und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu 
betreuen hat, Nachteil zufügt, wird wegen Untreue 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und mit Geld
strafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
und Geldstrafe.

(3) Wer die Tat gegen Angehörige, Vormünder 
oder Erzieher begeht, ist nur auf Antrag zu ver
folgen.

Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

5. Kapitel \
2. Abschnitt I

Straftaten gegen die Volkswirtschaft J
§ 165

Vertrauensmißbrauch
(1) Wer die ihm mit einer Vertrauensstellung über

tragene Verfügungs- oder Entscheidungsbefugnis miß
braucht, indem er entgegen seinen Rechtspflichten eine 
Entscheidung oder Maßnahme trifft oder eine gebote
ne Entscheidung oder Maßnahme unterläßt und da
durch vorsätzlich einen bedeutenden wirtschaftlichen 
Schaden verursacht oder erhebliche persönliche Vor
teile für sich oder andere erlangt, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer die Tat als Organisator einer Gruppe 
ausführt, die sich unter Ausnutzung ihrer beruflichen 
Tätigkeit oder zur wiederholten Begehung zusammen
geschlossen hat, wird mit Freiheitsstrafe von zwei 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

6. Kapitel \ 
Straftaten gegen das persönliche und private ]

Eigentum J
§ 182 

Untreue
(1) Wer die ihm kraft Gesetzes, staatlichen Auftra

ges oder Vertrages eingeräumte Befugnis, persönli
ches oder privates Eigentum anderer zu verwalten, zu 
deren Nachteil mißbraucht, um sich oder andere zu 
bereichern, wird mit Geldstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

(2) Wer durch die Untreue einen erheblichen Ver
mögensschaden verursacht oder die Tat unter anderen 
erschwerenden Umständen begeht, wird mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft.

(ALLGEMEINER TEIL)
§2

(1) Nur auf Antrag des Geschädigten werden ver
folgt, sofern kein öffentliches Interesse daran besteht

— Eigentumsvergehen gegenüber Angehörigen

(2) ... (bei § 61 StGB West)
(3) Der Antrag kann . . . (bei § 64 StGB West) 

zurückgenommen werden.


